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Erwägungen

E. 1
Angefochten ist ein kantonal letztinstanzlicher Endentscheid über einen
Führerausweisentzug. Dagegen steht die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen
Angelegenheiten offen ( Art. 82 ff. BGG ). Ein Ausnahmegrund nach Art. 83 BGG liegt
nicht vor. Da auch die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen erfüllt sind, ist auf die
Beschwerde einzutreten.

E. 2.1
Der Beschwerdeführer rügt den angefochtenen Entscheid nicht in Bezug auf die Dauer des
darin auf vier Monate festgesetzten Führerausweisentzugs. Er macht jedoch geltend, das
Verfahren hätte mit sämtlichen ihn betreffenden pendenten Verfahren vereinigt werden
müssen. Es sei insofern der Grundsatz der Verfahrenseinheit zur Verhinderung
widersprüchlicher Urteile im Strafverfahren ( Art. 29 StPO ) analog anwendbar. Dies diene
zudem der Beschleunigung der Verfahren. Auch das verfassungsmässige
Verhältnismässigkeitsprinzip ( Art. 5 Abs. 2 BV ) erfordere eine Verfahrensvereinigung
und eine Globalbetrachtung der auszufällenden Sanktion.

E. 2.2
Der Warnungsentzug ist eine der Strafe ähnliche, aber von ihr unabhängige
Verwaltungsmassnahme mit präventivem Charakter, die primär die Erziehung des fehlbaren
Fahrzeuglenkers im Interesse der Verkehrssicherheit und nicht dessen Bestrafung bezweckt,
auch wenn sie mitunter vom Betroffenen als Strafe empfunden wird ( BGE 134 II 39 E. 3 S.
43; Urteil 1C_464/2020 vom 16. März 2021; je mit Hinweisen). Die Rechtsprechung
wendet allerdings aufgrund des strafähnlichen Charakters des Warnungsentzugs
verschiedentlich strafrechtliche Grundsätze an, wenn die gesetzliche Regelung des
Warnungsentzugs lückenhaft ist ( BGE 129 II 168 E. 6.3; Urteil 1C_325/ 2015 vom 15.
März 2016 E. 3.1.1; je mit Hinweisen; vgl. dazu die Übersicht bei BERNHARD
RÜTSCHE, in: Basler Kommentar, Strassenverkehrsgesetz, 2014, Vorbemerkungen zu Art.
16-17a SVG , N. 45).

In Bezug auf den Grundsatz der Verfahrenseinheit ( Art. 29 StPO ) liegt keine solche Lücke
vor. Stattdessen gewährleistet die analoge Anwendung der Konkurrenzbestimmungen von
Art. 49 StGB , dass der Betroffene durch die Aufteilung in mehrere Verfahren nicht
benachteiligt wird ( BGE 120 Ib 54 E. 2a mit Hinweisen). Bei der Verwirklichung mehrerer
Entzugsgründe durch eine oder mehrere Handlungen ist in analoger Anwendung von Art.
49 Abs. 1 StGB die Dauer für die schwerste Administrativmassnahme angemessen zu
erhöhen ( BGE 122 II 180 E. 5b S. 183 f. betr. aArt. 68 StGB; vgl. auch BGE 146 II 300 E.
4.3; je mit Hinweisen). Dies gilt auch, wenn ein Fahrzeugführer noch vor der Verfügung
über einen Warnungsentzug eine zweite Widerhandlung begeht, die einen solchen Entzug



zur Folge hat. In diesem Fall ist nach Art. 49 Abs. 2 StGB im zweiten
Administrativverfahren die Dauer des Warnungsentzugs im Sinne einer Zusatzmassnahme
so zu bemessen, dass der Fahrzeugführer nicht schwerer sanktioniert wird, als wenn die
beiden Widerhandlungen gleichzeitig beurteilt worden wären (sog. "retrospektive
Konkurrenz"; zum Ganzen: Urteil 1C_248/2020 vom 14. Dezember 2020 E. 3.3). Eine
Verfahrensvereinigung ist vor diesem Hintergrund nicht erforderlich.

Im Übrigen gilt hier das kantonale Verwaltungsverfahrensrecht (vgl. Art. 106 Abs. 2 SVG
). Daran ändert auch das Verhältnismässigkeitsprinzip nichts, auf das sich der
Beschwerdeführer beruft. Dieses Prinzip ist in Art. 5 Abs. 2 BV als allgemeiner
Verfassungsgrundsatz verankert und kann, soweit es um die Überprüfung von Normen des
kantonalen Rechts geht, ausserhalb des Schutzbereichs spezieller Grundrechte nur unter
dem Gesichtswinkel des Willkürverbots angerufen werden ( Art. 9 BV ; BGE 134 I 153 E. 4
mit Hinweisen). Der Beschwerdeführer macht jedoch nicht geltend, dass das
Verwaltungsgericht kantonales Verfahrensrecht willkürlich angewendet hätte.

Ob die Verfahrensvereinigung zu einem rascheren Abschluss der Verfahren führen würde,
ist zweifelhaft, braucht hier aber nicht beantwortet zu werden. Entscheidend ist, dass der
angefochtene Entscheid keine Verletzung des Anspruchs auf Beurteilung innert
angemessener Frist ( Art. 29 Abs. 1 BV ) bewirkte. Der Beschwerdeführer macht nichts
Derartiges geltend.

E. 3
Die Beschwerde erweist sich als unbegründet und ist abzuweisen.

Bei diesem Verfahrensausgang wird der Beschwerdeführer kostenpflichtig ( Art. 66 Abs. 1
BGG ).
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